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Repressionen gegen Ägyptens 
Zivilgesellschaft 
Staatliche Gewalt, Verengung des öffentlichen Raums und außergesetzliche Verfolgung 
Jannis Grimm 

Seit dem Militärputsch im Juli 2013 zeichnet sich das ägyptische Regime unter anderem 
dadurch aus, dass die Grenzen dessen, was an politischen Aktivitäten zulässig ist, nicht 
klar definiert werden. Die graduelle Verengung des öffentlichen Raums durch immer 
neue Präsidialdekrete zeigt vielmehr, dass sich die roten Linien jederzeit verschieben 
können. Dazu kommt in immer stärkerem Maße ein Missbrauch der Staatsgewalt gegen 
Vertreterinnen und Vertreter der ägyptischen Zivilgesellschaft, etwa in Form von Folter 
und Zwangsverschleppungen. Menschenrechtsaktivisten werden hierbei zunehmend 
von Zeugen zu Opfern von Übergriffen. Im Visier der Staatssicherheit, einer politisier-
ten Judikative und konkurrierender Ministerien können sie ihre Rolle als Watchdogs 
immer weniger ausfüllen. Deutschland sollte sich vor diesem Hintergrund gemeinsam 
mit seinen europäischen Partnern für die Wahrung bürgerlicher Grundrechte und 
rechtsstaatlicher Standards in Ägypten einsetzen und seine Unterstützung stärker auf 
den Bedarf ägyptischer Nichtregierungsorganisationen abstimmen. 

 
Am 4. Mai 2015 veröffentlichte das Cairo 
Institute for Human Rights Studies (CIHRS), 
eine gemeinsame Erklärung der führenden 
nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisa-
tionen (MRO) in Ägypten. Diese äußerten 
darin massive Kritik an den »zunehmend 
aggressiven« Maßnahmen der Behörden, 
die sie als Versuch werteten, die ägyptische 
Zivilgesellschaft »langsam zu erdrosseln«. 
Gleichzeitig erinnerten die Unterzeichner 
die ägyptische Regierung an ihre Selbst-
verpflichtung gegenüber dem Menschen-
rechtsrat der Vereinten Nationen: Im März 
2015 hatte die Führung in Kairo anlässlich 

der regelmäßigen Überprüfung der Men-
schenrechtssituation in Ägypten den Groß-
teil der internationalen Empfehlungen zur 
Verbesserung der Lage akzeptiert. In ihrer 
Stellungnahme hatte sie zugesichert, das 
umstrittene Demonstrationsrecht und auch 
die Gesetzgebung zu den Nichtregierungs-
organisationen (NRO) zu überdenken. Dabei 
hatte sie auch die Rolle der Zivilgesellschaft 
als essentieller Partner bei der Stärkung der 
Menschenrechte hervorgehoben. 

Die Erklärungen sind jedoch Lippen-
bekenntnisse geblieben: Militär und Polizei 
gehen weiterhin routiniert mit Brutalität 
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und Willkür gegen Oppositionelle vor. Fol-
ter ist an der Tagesordnung, wie Statistiken 
des El-Nadeem-Centers für Folteropfer bele-
gen. Darüber hinaus häufen sich die Berich-
te über systematische Anwendung sexueller 
Gewalt der Sicherheitskräfte gegen Häftlin-
ge, Homo- und Transsexuelle und Demon-
strierende. Selbst der staatliche National 
Council for Human Rights (NCHR), der auf-
grund seiner Besetzung mit regimeloyalen 
Persönlichkeiten gewöhnlich eher konser-
vative Opferzahlen meldet, kritisiert in 
seinen Berichten immer öfter gravierende 
Menschenrechtsverletzungen. Betroffen 
sind hiervon keineswegs nur Mitglieder der 
seit Herbst 2013 verbotenen Muslimbruder-
schaft. Vielmehr befanden sich nach An-
gaben des NCHR unter den mehr als 1900 
Zivilisten, die nach dem Militärputsch im 
Sommer 2013 bis Jahresende 2014 getötet 
wurden, auch 550 Personen ohne persönli-
chen Bezug zu den Islamisten. Die Dunkel-
ziffer dürfte noch höher liegen. 

Verengung des öffentlichen Raums 
In Abwesenheit eines Parlaments (aufgelöst 
im Sommer 2012) wurde der Handlungs-
spielraum zivilgesellschaftlicher Akteure 
durch eine Reihe von Präsidialdekreten 
systematisch eingeschränkt. Insbesondere 
das vage gehaltene neue Versammlungs-
gesetz, die verschärften Regeln zur ausländi-
schen Finanzierung, die Einführung einer 
Registrierungspflicht und die Unterstellung 
unter die Kontrolle des Sozialministeriums 
erschweren die Arbeit lokaler und ausländi-
scher NRO, aber auch von Parteien, Gewerk-
schaften und Jugendgruppen nachhaltig. 
Mehrdeutige Formulierungen in den Ge-
setzestexten sind dabei mitnichten ein Aus-
druck legislativer Inkompetenz. Angesichts 
dessen, dass Vorgaben in anderen Politik-
feldern, etwa beim neuen Investitionsgesetz, 
deutlich präziser formuliert wurden, liegt 
es nahe, dass die begrifflichen Unschärfen 
vielmehr taktischer Natur sind, um poten-
tielle Regimekritiker zu verunsichern und 
den zuständigen Behörden maximale Hand-
lungsfreiheit einzuräumen. Eine Koalition 

der wichtigsten nationalen MRO sprach da-
her bereits im Juli 2014 in einem an Premier-
minister Ibrahim Mahlab adressierten 
Memorandum von einer »Kriegserklärung« 
an die Zivilgesellschaft. Dabei setzt die 
Staatsführung unter Abdel Fattah al-Sisi in 
erster Linie auf die Judikative als ausführen-
des Organ: Anders als das Mubarak-Regime, 
das Dissens stark über illegale Einschüch-
terungstaktiken einzudämmen suchte, ver-
folgt die Sisi-Administration eine Strategie 
der Verrechtlichung von Repression. Tat-
sächlich stecken die seit Juli 2013 erlasse-
nen Präsidialdekrete einen restriktiven 
Rahmen ab, der autoritäres Regieren ohne 
Notstandsverordnungen ermöglicht. 

Begrenzung der Versammlungsfreiheit 
Die ägyptischen Behörden haben den Hand-
lungsspielraum der Zivilgesellschaft gradu-
ell eingeschränkt und auf unterschiedliche 
Segmente der Gesellschaft ausgeweitet. In 
einem ersten Schritt wurden im Nachgang 
des Militärputsches vor allem die Anhänger 
des abgesetzten Präsidenten Mohammed 
Mursi verfolgt. Die Einstufung als Terror-
organisation zum Jahreswechsel 2013/14 
rückte die Muslimbrüder explizit in den 
Kompetenzbereich der Staatssicherheit. Die 
Verfassung vom Januar 2014 enthält einen 
Artikel, der den Kampf gegen »alle Erschei-
nungsformen von Terrorismus« zum Staats-
ziel erklärte und die Sicherheitskräfte hier-
für mit weitreichenden Befugnissen aus-
stattete. Seither hat das Regime die Defini-
tion von Terrorismus wiederholt per Dekret 
geändert und dabei immer weiter gefasst, 
so dass heute nicht nur Muslimbrüder, son-
dern alle regimekritischen Akteure unter 
dem Vorwand, sie bedrohten die öffentliche 
Ordnung, die nationale Einheit oder die 
Interessen der Gesellschaft, durch die 
Staatssicherheit verfolgt werden können. 

Im November 2013 wurde als Reaktion 
auf die täglichen Massenproteste des Sym-
pathisantenkreises der Muslimbruderschaft, 
die sich unter dem Dach der sogenannten 
Anticoup-Allianz landesweit organisierten, 
ein »Protestgesetz« erlassen, das unter An-
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drohung drastischer Strafen das Streik- und 
Versammlungsrecht einschränkt. Das Ge-
setz, das alle kollektiven Aktionen einer 
polizeilichen Genehmigungspflicht unter-
stellt, legt fest, dass die Organisatoren einer 
Demonstration sieben Tage im Voraus bei 
der zuständigen Polizeiwache mit Route, 
Teilnehmerzahl und den Namen der Ver-
antwortlichen vorstellig werden müssen. 
Verstöße gegen dieses Verfahren, aber auch 
gegen die vage Auflage, »die Produktivität« 
des Landes mit dem Protest nicht zu beein-
trächtigen, werden als Straftaten geahndet.  

Das Protestgesetz hat mittlerweile zu 
einem De-facto-Verbot aller Demonstratio-
nen geführt. Denn die Behörden erteilen 
kaum noch Genehmigungen. Zudem wird 
das Gesetz zunehmend auch rückwirkend 
angewandt. Damit liefert es heute den 
gängigsten Vorwand für die strafrechtliche 
Verfolgung der mehr als 41000 politischen 
Häftlinge, darunter prominenter Aktivisten 
der Tahrir-Revolution wie des Bloggers Alaa 
Abdel Fattah oder der Menschenrechts-
anwältin Yara Sallam. 

Ergänzt wurde das Protestgesetz durch-
einen Präsidialerlass vom 27. Oktober 2014, 
der nahezu alle öffentlichen Einrichtungen 
zu militärischen Einrichtungen erklärte – 
mit der Konsequenz, dass alle dort begange-
nen Straftaten (auch rückwirkend) durch 
Militärtribunale geahndet werden können. 
Dazu zählen nicht nur Elektrizitätswerke, 
Pipelines, Bahnhöfe und Brücken, sondern 
auch Universitäten. Denn diese haben sich 
in Reaktion auf die Niederschlagung der 
Anticoup-Straßenproteste seit Ende 2013 
zum Epizentrum des Widerstands gegen 
die Rückkehr zur autokratischen Ordnung 
entwickelt. 

Einschränkung der Vereinigungsfreiheit 
Seit Ende 2014 nehmen die Sicherheits-
behörden verstärkt auch gemeinwohlorien-
tierte zivilgesellschaftliche Organisationen 
ohne explizite politische Agenda oder for-
male Zugehörigkeit zu einem politischen 
Lager ins Visier. Dies betrifft insbesondere 
Menschenrechtsorganisationen, die in 

Ermangelung einer funktionierenden insti-
tutionellen Gewaltenteilung und einer un-
abhängigen Presse eine wichtige Kontroll-
funktion gegenüber der Exekutive ein-
nehmen. Immer häufiger werden nun die 
Zeugen und Dokumentare der Repression 
und der Menschenrechtsverletzungen des 
Sicherheitsapparats zu dessen Opfern. 

Im Juni 2014 kündigte Sozialministerin 
Ghada Waly einen neuen Gesetzentwurf 
zur Regulierung der Arbeit von NRO an, der 
das Vereinigungsgesetz 84/2002 aus der 
Mubarak-Ära ersetzen sollte. Eine Aufsichts-
behörde mit Veto-Befugnissen sollte fortan 
die Registrierung, Finanzierung und die 
Personalentscheidungen von NRO kontrol-
lieren, die in Ägypten arbeiten. Besonders 
besorgniserregend war der Hinweis, dass 
dem Komitee auch Vertreter der Staats-
sicherheit und des Innenministeriums an-
gehören sollten. Die Teilnahme an politi-
schen Aktivitäten sollte NRO ebenso unter-
sagt sein wie ungenehmigte Feldforschung, 
Datenerhebung oder Publikationen. 

Aufgrund massiver öffentlicher Kritik 
wird das Gesetz bislang zurückgehalten. 
Allerdings wird das Vorgängergesetz seit-
dem konsequenter angewendet. Bis zum 
10. November 2014 mussten sich NRO for-
mell registrieren lassen. Dadurch wird die 
Vereinigungsfreiheit massiv beschnitten. 
Denn durch die Registrierung unterwerfen 
die Organisationen ihre Arbeitsinhalte 
und -prozeduren den Weisungen des Minis-
teriums. Das repressive Potential ergibt sich 
dabei vor allem aus dem großen Interpreta-
tionsspielraum, den die vage formulierten 
Paragraphen des Gesetzes den Behörden las-
sen: So besagt etwa Artikel 11, dass einem 
Verein die Anerkennung untersagt werden 
kann, wenn seine Aktivitäten die nationale 
Einheit oder die öffentliche Ordnung und 
Moral gefährden könnten oder wenn er die 
Partikularinteressen einzelner Parteien 
oder Gewerkschaften vertritt. Artikel 17 
verbietet zudem die Annahme von Geldern 
aus dem Ausland, sofern das Ministerium 
nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Ver-
schärft wird diese Vorgabe noch durch eine 
Revision des Strafrechts. Im September 
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2014 per Präsidialdekret beschlossen, stellt 
Paragraph 78 nun den Bezug von Geld und 
Sachleistungen aus dem Ausland grund-
sätzlich unter Strafe, sollten die Mittel dazu 
genutzt werden, die öffentliche Ordnung 
oder nationale Interessen zu gefährden. Bei 
Verstößen gegen diese, wiederum bewusst 
vage gehaltenen Bestimmungen drohen 
empfindliche Geld- und Haftstrafen – ägyp-
tischen Staatsangestellten droht sogar die 
Todesstrafe. 

Die dehnbare Formulierung des Paragra-
phen legt nahe, dass potentiell auch auslän-
dische Journalisten oder Angestellte inter-
nationaler Unternehmen davon betroffen 
sein könnten. Hierzu zählen auch die deut-
schen politischen Stiftungen, die seit dem 
Urteil gegen die Konrad-Adenauer-Stiftung 
wegen illegaler Geldtransfers und fehlen-
der Lizenz in Ägypten faktisch nicht mehr 
bestimmungsgemäß arbeiten können. 
Einige internationale Organisationen, wie 
Human Rights Watch oder die Carter-Stif-
tung, haben ihre Büros in Kairo mittler-
weile geschlossen. 

Schutz- und Machtlosigkeit der MRO 
Ägyptische MRO verfolgen äußerst unter-
schiedliche Anpassungsstrategien, um sich 
innerhalb des restriktiven rechtlichen Rah-
mens ihre Handlungsfähigkeit zu bewah-
ren. Angesichts der rechtlichen Grauzonen 
und der Gewissheit, dass selbst eine poten-
tielle Klärung des institutionellen Status 
individuelle Mitglieder von MRO nicht vor 
Verfolgung schützen würde, führte die 
Fristsetzung nicht zur massenhaften Regis-
trierung ägyptischer MRO. Während sich 
bis zum Ablauf der Frist nach Auskunft des 
Ministeriums landesweit etwa 45000 NRO 
erfassen ließen, kam von Ägyptens großen 
Menschenrechtsgruppen bislang nur die 
Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) 
Anfang 2015 dem Aufruf nach – indes nicht 
ohne anzukündigen, weiter auf eine demo-
kratische Reformierung des Gesetzes hin-
wirken zu wollen. 

Andere Gruppen wie etwa Al-Mawred 
al-Thaqafy stellten dagegen ihre Arbeit kurz 

vor Ablauf der Registrierungsfrist ein; wiede-
rum andere wie das CIHRS verlegten Teile 
ihrer Belegschaft ins Ausland. Einige Grup-
pen ignorierten die Frist schlichtweg. So ver-
weist etwa das Arabic Network for Human 
Rights Information (ANHRI) auf den un-
demokratischen Charakter des NRO-Gesetzes 
und auf den bisherigen Status des ANHRI 
als Anwaltskanzlei. Diese Taktik verfolgen 
auch andere NRO, die sich zur Umgehung 
der Registrierungspflicht als Medienunter-
nehmen, GmbHs oder Anwaltskanzleien 
anmelden – Bereiche, die deutlich weniger 
restriktiv reguliert sind. Dennoch bleibt un-
klar, ob dies die Organisationen von einer 
zusätzlichen Registrierung gemäß NRO-
Gesetz entbindet. Letzten Endes liegt dies 
im Interpretationsspielraum des Ministe-
riums für Soziale Solidarität. Diesem bietet 
die Registrierungspflicht zudem die Mög-
lichkeit, zivilgesellschaftliche Gruppen 
über ihren rechtlichen Status im Ungewis-
sen zu lassen: Die 60-tägige Frist, binnen 
derer das Ministerium zu eingereichten 
Registrierungsanträgen Stellung nehmen 
soll, lässt sich aus administrativen Gründen 
willkürlich ausdehnen. 

Die Option der Nichtregistrierung dürfte 
zudem zunehmend unattraktiv werden, 
seitdem das Ministerium im Juni 2015 da-
mit begonnen hat, seine Drohungen wahr-
zumachen, gegen nicht registrierte NRO 
juristisch vorzugehen. Andererseits zeigt 
sich aber auch, dass selbst ein eindeutig ge-
klärter Status keine ausreichende Sicherheit 
vor Strafverfolgung mehr bietet. So geriet 
etwa die Egyptian Democratic Academy 
(EDA) trotz ihrer fristgerechten Registrie-
rung ins Visier strafrechtlicher Ermittlun-
gen zu ihren Finanzierungsquellen – Seite 
an Seite mit den nicht registrierten Men-
schenrechtsorganisationen CIHRS, Hisham 
Mubarak Law Center und Egyptian Center 
for Economic and Social Rights. 

Außergesetzliche Verfolgung 
Wie begrenzt der Schutz ist, den ein geklär-
ter rechtlicher Status verleiht, wurde umso 
deutlicher, als Anfang Juni 2015 erste fun-
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dierte Zahlen zu dem relativ neuen Phäno-
men der außergerichtlichen Zwangs-
verschleppungen veröffentlicht wurden. 
Nach Angaben der Gruppe Freedom of the 
Brave, die sich für die Rechte Inhaftierter 
einsetzt, wurden zwischen Anfang April 
und Anfang Juni mehr als 160 Menschen 
entführt. Egyptian Coordination for Rights 
and Freedoms (ECRF), ein Zusammen-
schluss von Anwälten, die den Verbleib ver-
schwundener Muslimbrüder untersucht, 
identifiziert fast 1000 Vermisste seit Jahres-
beginn 2015. Beide Organisationen verwei-
sen zudem auf die rapide Zunahme von 
Entführungen – durchgeführt zumeist von 
Sicherheitskräften in Zivilkleidung auf 
offener Straße, bisweilen aber auch aus 
Privatwohnungen oder von den Campus 
staatlicher Universitäten. Bislang blieben 
Verschleppungen unliebsamer Bürger, wie 
zum Beispiel die des Bildjournalisten Omar 
Abdel Maqsoud, der im Herbst 2014 über 
die Misshandlung einer Frau in Polizei-
gewahrsam berichtet hatte, vielbeachtete 
Ausnahmen. Umso besorgniserregender ist 
daher die derzeitige Entführungswelle, die 
eine neue Dimension des Missbrauchs von 
Staatsgewalt markiert. 

Während Dutzende weiterhin vermisst 
bleiben, wurden einige der Entführten mitt-
lerweile freigelassen. Andere wurden in den 
ägyptischen Gefängnissen Tora, Al-Qanater 
und Al-Aqrab gesichtet. Mehrere Aktivisten 
wurden nach Bekanntwerden ihres Aufent-
haltsorts auf der Basis einer Litanei konstru-
ierter Beschuldigungen einem Haftrichter 
vorgeführt, um den Freiheitsentzug nach-
träglich zu legitimieren. Die vorgebrachten 
Anklagepunkte reichen dabei von der Mit-
gliedschaft in einer terroristischen Vereini-
gung oder verbotenen Organisation wie der 
6. April-Bewegung über den Aufruf zum 
Generalstreik am 11. Juni bis hin zu Vanda-
lismus oder Mord an Polizisten. 

Vom Innenministerium, dem admini-
strativ die Gefängnisse unterstehen, werden 
Entführungen entweder nicht kommentiert 
oder mit Verweis auf deren Illegalität kate-
gorisch abgestritten. Dabei weisen selbst 
einzelne Vertreter des NCHR die primäre 

Verantwortung für die Entführungen der 
Staatssicherheit zu, die dem Innenminister 
direkt zugeordnet ist. Für diese Deutung 
spricht unter anderem auch, dass die Fälle 
von Verschleppungen nicht auf einzelne 
Bezirke beschränkt sind, die unter die Juris-
diktion spezieller Gouverneure oder lokaler 
Polizeiwachen fallen, sondern ein landes-
weites Phänomen sind. 

Die Zugriffsorte und die Zeugenaussagen 
über den Ablauf der Entführungen weisen 
auf einen hohen Grad an Professionalität 
und auf einen guten Informationsstand der 
Täter hin. Vor diesem Hintergrund ist es 
zunächst erstaunlich, wie wenig zielgerich-
tet die Verschleppungen sind. Zwar sind 
unter den Betroffenen auch einige bekann-
te Mitglieder der verbotenen 6. April-Be-
wegung und Führungskader der Bewegung 
»Studenten gegen den Coup«, die den Mus-
limbrüdern nahesteht. Andere Opfer lassen 
sich dagegen keiner verbotenen Gruppe zu-
ordnen und waren mitunter seit längerem 
nicht mehr politisch aktiv. Emblematisch 
hierfür ist der Fall von Esraa el-Taweel. Die 
Fotografin, die sich seit einer Schussverlet-
zung bei der gewaltsamen Auflösung von 
Protesten am Jahrestag der Revolution im 
Januar 2014 aus der Aktivistenszene zurück-
gezogen hatte, verschwand Anfang Juni 2015 
gemeinsam mit zwei Freunden. Erst nach 
einer intensiven Suche von Verwandten 
und einer breiten Solidaritätskampagne in 
den sozialen Netzwerken wurde sie im 
Al-Qanater-Frauengefängnis identifiziert und 
daraufhin einem Strafverfolger vorgeführt. 

Dass prominente Menschenrechtler und 
Journalisten bislang von Entführungen ver-
schont blieben, ist kaum auf die Ineffizienz 
des Sicherheitsapparats zurückzuführen. 
Denn anders als die Ministerialbürokratien 
in Kairo arbeitet die Staatssicherheit höchst 
effektiv. Zwar wurde sie formal im März 
2011 aufgelöst, sie wirkt jedoch mit großer 
Kontinuität beim Personal unter dem Dach 
des neugegründeten Heimatschutzes wei-
ter. Das Ausbleiben tiefergehender Refor-
men im Sicherheitssektor seit 2011 ermög-
lichte es der Behörde, an die über Jahrzehn-
te gewachsenen geheimdienstlichen Struk-
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turen und Informantennetzwerke der 
Mubarak-Ära anzuknüpfen. Dies zeigt nicht 
zuletzt die höchst effiziente Verhaftungs-
kampagne gegen die Muslimbrüder nach 
der gewaltsamen Auflösung ihrer Protest-
lager in Rabaa al-Adawiya und Nahda Mitte 
August 2013 mit Hunderten Toten: Bis Mai 
2014 gelang den Sicherheitskräften die 
Festnahme Tausender Sympathisanten und 
Mitglieder sowie der wichtigsten Führungs-
kader der Bruderschaft und ihrer Verbün-
deten im Protest gegen das Sisi-Regime. 

Differenzen in der Regimekoalition 
Die punktuelle Zurückhaltung der Staats-
sicherheit gegenüber führenden Vertretern 
der nichtislamistischen Zivilgesellschaft 
deutet vielmehr auf Differenzen innerhalb 
des Regimes hin. Zwar bezieht die Armee 
als einflussreichster Akteur des Landes 
kaum Position und ist in die Repressionen 
nur indirekt über ihre Militärgerichtsbar-
keit involviert, an die die Staatsanwalt-
schaft allein seit Oktober 2014 mehr als 
2200 Zivilisten überstellt hat. Doch lassen 
sich über institutionelle Grenzen hinweg 
innerhalb der repressiven Trias aus Militär, 
Innerer Sicherheit und Judikative zumin-
dest zwei Lager identifizieren, die hinsicht-
lich des Umgangs mit der Zivilgesellschaft 
divergierende Strategien verfolgen. 

Das Ministerium für Soziale Solidarität, 
das Außenministerium und das Finanz-
ministerium vertreten den Ansatz einer 
rechtlich gedeckten Einschränkung der 
Opposition. Sie stellen damit ein Gegen-
gewicht dar zu den Befürwortern einer kom-
promisslosen außergesetzlichen Repres-
sionspolitik. Ebenso wie das Präsidialamt 
drängen die Ministerien offenbar aus strate-
gischen Erwägungen darauf, eine pluralis-
tische Fassade aufrechtzuerhalten – ins-
besondere mit Blick auf die angestrebte 
Normalisierung der diplomatischen Bezie-
hungen zu Ägyptens traditionellen west-
lichen Partnern. Überdies profitieren sie 
zum Teil von der NRO-Expertise bei der Be-
kämpfung von Korruption im Verwaltungs-
apparat und der Formulierung von Gesetzes-

vorlagen, so etwa bei der Verabschiedung 
eines Strafrechtsparagraphen gegen sexuel-
le Belästigung. Nicht zuletzt sind die NRO-
Berichte über Verfehlungen des Sicherheits-
apparats nützliche Instrumente bei poten-
tiellen Konflikten mit den Institutionen der 
inneren Sicherheit. 

Letztere wiederum lassen sich gemein-
sam mit Staatssicherheit und Judikative als 
die treibenden Kräfte hinter der Repres-
sionskampagne identifizieren. Recherchen 
belegen, dass die inneren Sicherheitsdiens-
te mit großer Sorgfalt eine Reihe von Straf-
verfahren gegen NRO unter dem Verdacht 
der »Spionage unter dem Deckmantel zivil-
gesellschaftlicher Arbeit« und gegen oppo-
sitionelle Medien wegen »gezielter Fehl-
information« vorbereitet haben. Aktivisten 
bestätigen überdies die Existenz von Listen 
mit Organisationen und Individuen, die als 
potentielle Ziele der Strafverfolgung klassi-
fiziert werden, und führen deren fehlende 
»Abarbeitung« primär auf Kreise um Sicher-
heitsberaterin Faiza Abu-l-Naga im Präsi-
dialamt zurück, die Sanktionen des west-
lichen Auslands befürchten. 

Dies dürfte auch erklären, weshalb sich 
die Entführungen bisher größtenteils auf 
Akteure aus dem Mittelbau zivilgesellschaft-
licher Organisationen konzentriert haben. 
Deren Verfolgung erfährt deutlich weniger 
Aufmerksamkeit als die Verschleppung 
international vernetzter Menschenrechts-
verteidiger. Auf diese Weise bleiben die 
außenpolitischen Kosten der Entführungen 
gering. Zudem ist staatliche Urheberschaft 
kaum belegbar. Wie schwierig sich eine 
unabhängige Überprüfung der Vorwürfe 
ägyptischer MRO gestaltet, zeigt sich unter 
anderem daran, dass der VN-Arbeitsgruppe 
zu erzwungenem oder unfreiwilligem 
Verschwindenlassen seit 2011 der Zugang 
zum Land verweigert wird. Gleichzeitig 
werden durch die Verschleppungen Fakten 
geschaffen, die schwer revidierbar sind. 
Werden Entführungen öffentlich, treten die 
unterschiedlichen Fraktionen innerhalb 
des Regimes nach außen geschlossen auf 
und leiten notfalls nachträglich Verfahren 
ein, um die Festnahmen zu legalisieren. 
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Nicht zuletzt wirken gezielte Entführun-
gen präventiv, um Opposition allgemein zu 
unterbinden. Primärer Adressat der Ver-
schleppungen ist nicht zwangsläufig das 
Opfer selbst. Die Entführung von ehemali-
gen Aktivistinnen wie el-Taweel sendet 
vielmehr das Signal, dass auch der Rückzug 
aus der Menschenrechtsarbeit de facto kei-
nen Schutz vor Verfolgung bietet, ebenso 
wenig wie der Rechtsweg. Vor allem der Tod 
von Verschleppten, wie der des im Sinai 
ansässigen Aktivisten Sabry al-Ghoul oder 
des Studenten Islam Ateeto, entfaltet eine 
enorme Abschreckungswirkung. 

Schwaches internationales Echo 
Bestärkt werden die Hardliner in Ägypten 
auch dadurch, dass der schrittweise Über-
gang zu einer routinierten Repression auf 
internationaler Ebene bislang kaum nega-
tive Konsequenzen nach sich gezogen hat. 
Im Gegenteil: Politisch gewollte Großinves-
titionen aus dem Ausland in die Energie- 
und Infrastruktur des Landes sowie die 
Wiederaufnahme von Militärhilfen und 
Projekten der Sicherheitskooperation be-
zeugen den Wunsch der westlichen Staaten 
nach einer Normalisierung der Beziehun-
gen zum Sisi-Regime. Dieser Eindruck wird 
durch fragwürdige Maßnahmen wie die 
vorübergehende Inhaftierung des regime-
kritischen Al-Jazeera-Journalisten Ahmed 
Mansour in Berlin noch verstärkt, die eine 
enge Koordination der deutschen Behörden 
mit dem ägyptischen Sicherheitsapparat 
suggerieren. Auch die Staatsempfänge für 
Präsident Al-Sisi in Madrid, Berlin und dem-
nächst in London rehabilitieren die ägyp-
tische Diktatur auf dem internationalen 
Parkett und senden das Signal einer euro-
päischen Priorisierung von Sicherheits- und 
Wirtschaftskooperation vor der Wahrung 
von Menschenrechten. Bei ihrem Besuch 
des Wirtschaftsgipfels in Sharm el-Sheikh 
im März 2015 sicherte die EU-Außenbeauf-
tragte Federica Mogherini der ägyptischen 
Führung die fortwährende Unterstützung 
Europas zu, ohne die Menschenrechtslage 
zu thematisieren. Dort, wo Kritik geäußert 

wurde, beschränkte sie sich meist auf die 
Missbilligung der Hunderte von Todesurtei-
len, die seit Sommer 2013 gegen Regime-
gegner ausgesprochen wurden, wobei sich 
selbst hier ein Gewöhnungseffekt eingestellt 
hat und die Verhängung immer neuer Ur-
teile in Sammelprozessen keine nennens-
werten diplomatischen Konsequenzen mehr 
zeitigt. Von Vertretern der ägyptischen 
Regierung wird jede Kritik routinemäßig 
mit Verweis auf die Gewaltenteilung ab-
gewiegelt, ein Argument, das von inter-
nationalen Partnern trotz des Wissens um 
die politisierte Justiz in Ägypten oft un-
kritisch akzeptiert wird. 

Handlungsoptionen für die deut-
sche und europäische Politik 
Der repressive Ansatz der Behörden in Kairo 
wirkt dem erklärten deutschen und euro-
päischen Interesse an einer Stabilisierung 
des Landes entgegen. Diese kann ohne eine 
lebendige Zivilgesellschaft, die die Interes-
sen aller Bevölkerungssegmente vertritt 
und gute Regierungsführung fordert, kaum 
gelingen. Stattdessen bereiten die massive 
Verengung des öffentlichen Raums und das 
brutale Vorgehen des Sicherheitsapparats 
den Nährboden für politische Gewalt. Deren 
Eskalation ist dabei umso wahrscheinlicher, 
je stärker friedliche Ausdrucksformen von 
Opposition und gewaltlose Konfliktrege-
lungsmechanismen unterdrückt werden. 

Deutschland und seine europäischen Part-
ner sollten daher nicht bei der prinzipiel-
len Kritik an der Todesstrafe stehenbleiben, 
sondern auch konstruierte Anklagen und 
außergesetzliche Verschleppungen scharf 
verurteilen. Außerdem sollten sie die Füh-
rung in Kairo an der Achtung der Verfassung 
von 2014 messen, die Staatsbürgern Vereini-
gungs- und Versammlungsfreiheit garan-
tiert (Artikel 73 und 75) und staatliches 
Handeln an internationale Menschenrechts-
konventionen bindet (Artikel 93), die Ägyp-
ten ratifiziert hat, wie den Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte. 

Keinesfalls sollten Deutschland und seine 
europäischen Partner mit den ägyptischen 



SWP-Aktuell 60 
Juli 2015 

8 

Institutionen der inneren Sicherheit koope-
rieren. Dies schließt explizit den Bereich 
der Terrorbekämpfung mit ein, solange 
Ägypten über vage Strafparagraphen auch 
friedfertige Oppositionelle als Terroristen 
verfolgt. Auch eine Zusammenarbeit mit 
der ägyptischen Staatssicherheit und den 
Behörden der inneren Sicherheit verbietet 
sich, solange diese Institutionen primär für 
die gravierenden Menschenrechtsverlet-
zungen im Land verantwortlich zeichnen. 
Der Gedanke, dass diesen repressiven Ten-
denzen durch Training, Ausstattungshilfe 
oder Workshops beizukommen wäre, ist 
ebenso abwegig wie die Hoffnung, hier-
durch Rechenschaftsmechanismen ver-
ankern zu können. 

Stattdessen sollten gerade solche NRO in 
ihrer Arbeit unterstützt werden, die trotz 
des gestiegenen persönlichen Risikos weiter 
ein effektives Monitoring von Menschen-
rechtsverletzungen betreiben und damit 
eine Kontrollfunktion gegenüber dem Re-
gierungshandeln übernehmen. Heute sind 
sie, neben wenigen unabhängigen Online-
Redaktionen wie etwa dem Journalisten-
kollektiv Mada Masr, die einzige verläss-
liche Informationsquelle über Korruption, 
den Missbrauch von Staatsgewalt und an-
dere systematische Verletzungen kollekti-
ver und individueller Persönlichkeitsrechte. 

Zwar wäre eine engere Abstimmung von 
Unterstützungsmaßnahmen auf den Bedarf 
und den rechtlichen Status der lokalen 
Organisationen unabdingbar, doch hat sich 
der Zugang zu ägyptischen MRO drama-
tisch verschlechtert. Diese fürchten einer-
seits den Vorwurf der Spionage, anderer-
seits sind sie aufgrund der westlichen An-
näherungspolitik an das Sisi-Regime gegen-
über ausländischer Unterstützung skep-
tisch geworden. Die Revision des Strafrechts 
hat besonders die Möglichkeiten zur direk-
ten Finanzierung von Projekten vor Ort 
stark eingeschränkt. Ausländische Partner 
riskieren, durch materielle Hilfe und finan-
zielle Zuwendungen letztlich erst den juris-
tischen Vorwand für eine strafrechtliche 
Verfolgung der Empfänger zu liefern.  

 

Gleiches gilt für indirekte Hilfen über die 
Vergabe von Dienstleistungsverträgen. 

Kanäle zur Förderung der Zivilgesell-
schaft gibt es dennoch: So sollte geprüft 
werden, ob Möglichkeiten bestehen, vor Ort 
Räumlichkeiten für zivilgesellschaftlichen 
Austausch bereitzustellen, an denen es seit 
der Implementierung des Versammlungs-
gesetzes mangelt. Andernfalls könnten der-
artige Foren auch außerhalb Ägyptens ge-
schaffen werden, um eine engere Abstim-
mung der bislang nur lose miteinander ko-
operierenden Aktivisten zu befördern. 
Flankierend könnten zur besseren Vernet-
zung Trainingsworkshops im Ausland an-
geboten werden, etwa zu den Bereichen 
Öffentlichkeitsarbeit und Rechtshilfe oder 
zum Thema Datenverschlüsselung und 
sichere Kommunikation. Vereinzelt exis-
tieren bereits bilaterale Kooperationen 
ägyptischer NRO mit Partnerorganisationen 
im arabischen Ausland. Viele äußern je-
doch den Wunsch, sich stärker mit euro-
päischen Gruppen auszutauschen – auch 
um zu vermeiden, dass sich eine kooptierte 
Fassaden-Zivilgesellschaft als Ansprech-
partner des Westens etabliert. 

Nicht zuletzt machen zivilgesellschaft-
liche Gruppen einen immensen Bedarf an 
professioneller Betreuung durch Psycholo-
gen und Therapeuten geltend. Annähernd 
alle MRO klagen über Belastungen und 
Personalausfälle aufgrund von Depressio-
nen, Burn-Out und Traumatisierung durch 
persönliche oder vermittelte Leiderfahrun-
gen. In den Frauenrechtsgruppen tritt noch 
eine Gender-Komponente hinzu, da Aktivis-
tinnen ihre Gewalterfahrungen aus Angst 
vor sozialer Stigmatisierung häufig ver-
schweigen. Hier sollte darüber nachgedacht 
werden, wie psychologische Betreuung 
angeboten werden kann. Nicht nur könnte 
dabei an die Erfahrungen des BMZ mit 
traumatisierten Bürgerkriegsopfern an-
geknüpft werden, auch dürfte die Unter-
stützung medizinischer und psychologi-
scher Dienste aufgrund der technischen 
Natur dieser Hilfe auf weniger Widerstand 
auf Seiten der ägyptischen Behörden stoßen. 
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